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Einladungen

Einladung des Ortschaftsrates 
Glebitzsch
zu der Sitzung des Gremiums Ortschaftsrat Glebitzsch am 
30.04.2019, um 18:00 Uhr.
Sitzungsnr.: OR GLE - 002/2019
Sitzungsort: Gemeindezentrum Glebitzsch, Mühlenweg 1,

06794 Sandersdorf-Brehna OT Glebitzsch

Tagesordnung
TOP Betreff  DSNR

Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung und Begrüßung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die vorherige 

Sitzung
4. Einwohnerfragestunde
5. Kontrolle der Festlegungen/Hinweise aus der Nieder-

schrift vom 27.11.2018 - öffentlicher Teil
6. Antrag Fraktion „Die Linke“-4. Änderung der Satzung 

der Stadt Sandersdorf-Brehna über die Entschädigung 
der Stadträte und ehrenamtlich Tätigen (Entschädi-
gungssatzung)  045/2019

7. Bekanntgaben und Anfragen
Nichtöffentliche Sitzung

8. Kontrolle der Festlegungen/Hinweise aus der Nieder-
schrift vom 27.11.2018 - nicht öffentlicher Teil

9. Bekanntgaben und Anfragen
10. Schließung der Sitzung

Reinhard Kahsche, Vorsitzender

Einladung des  
Haupt- und Finanzausschusses
Einladung zu der Sitzung des Gremiums Haupt- und Finanzaus-
schuss Sandersdorf-Brehna am 06.05.2019, um 18:00 Uhr.
Sitzungsnr.: HFA SB - 003/2019
Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses, Bahnhofstraße 2,

06792 Sandersdorf-Brehna

Tagesordnung
TOP Betreff   DSNR

Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung und Begrüßung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 
der Tagesordnung

3. Genehmigung der Niederschriften über die vorherigen 
Sitzungen vom 25.02.2019 und 25.03.2019

4. Einwohnerfragestunde
5. Ernennung Ortswehrleiter FFW Brehna - Berufung in das 

Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit   060/2019
6. Ernennung Stellvertretender Ortswehrleiter FFW Brehna - 

Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit 
 061/2019

7. Ernennung Stellvertretender Ortswehrleiter FFW 
Heideloh - Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf 
Zeit   062/2019

8. Dachsanierung der Grundschule Zscherndorf   068/2019
9. Antrag Fraktion „Die Linke“ - 4. Änderung der Satzung 

der Stadt Sandersdorf-Brehna über die Entschädigung 
der Stadträte und ehrenamtlich Tätigen (Entschädi-
gungssatzung)   045/2019

10. Antrag CDU Fraktion - Prüfung der Einrichtung von 
öffentlichen Hotspots im Stadtgebiet   069/2019

11. Antrag CDU Fraktion - Prüfung der Stellung von zusätzli-
chen Sitzgelegenheiten im Stadtgebiet   070/2019

12. Beschluss über die Abwägung der Stellungnahmen zum 
Entwurf der Einbeziehungssatzung „Mittelweg“ in der 
Ortschaft Zscherndorf   048/2019

13. Satzungsbeschluss zur Einbeziehungssatzung 
„Mittelweg“ in der Ortschaft Zscherndorf   049/2019

14. Beschluss über die Abwägung der Stellungnahmen 
zum Entwurf der 3. Vereinfachten Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 1 „Wohngebiet Sandersdorf-Nord, west-
lich der Thalheimer Straße“, Ring der Chemiearbeiter 
  058/2019

15. Satzungsbeschluss über die 3. Vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 „Wohngebiet Sandersdorf-
Nord, westlich der Thalheimer Straße“, Ring der Chemie-
arbeiter   059/2019

16. Bekanntgaben und Anfragen
Nichtöffentliche Sitzung

17. Bekanntgaben und Anfragen
18. Stundungsangelegenheit   063/2019
19. Führung einer erheblichen Rechtsstreitigkeit im Klage-

verfahren   064/2019
20. Führung einer erheblichen Rechtsstreitigkeit im Klage-

verfahren  065/2019
21. Führung einer erheblichen Rechtsstreitigkeit im Klage-

verfahren   066/2019
22. Vergabeangelegenheit   067/2019
23. Schließung der Sitzung

gez. Andy Grabner, Vorsitzender
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Einladung des Wirtschafts-,  
Bau- und Ordnungsausschuss
zu der Sitzung des Gremiums Wirtschafts-, Bau- und 
Ordnungsausschuss Sandersdorf-Brehna
am 08.05.2019, um 18:00 Uhr.
Sitzungsnr.: WBO SB - 003/2019
Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses, Bahnhofstraße 2, 

06792 Sandersdorf-Brehna

Tagesordnung
TOP Betreff   DSNR
Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung und Begrüßung und Feststellung der Beschluss-

fähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über die vorherige 

Sitzung vom 27.03.2019
4. Beschluss über die Abwägung der Stellungnahmen zum 

Entwurf der Einbeziehungssatzung „Mittelweg“ in der 
Ortschaft Zscherndorf  048/2019

5. Satzungsbeschluss zur Einbeziehungssatzung „Mittelweg“ 
in der Ortschaft Zscherndorf   049/2019

6. Beschluss über die Abwägung der Stellungnahmen zum 
Entwurf der 3. Vereinfachten Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 1 „Wohngebiet Sandersdorf-Nord, westlich der 
Thalheimer Straße“, Ring der Chemiearbeiter   058/2019

7. Satzungsbeschluss über die 3. Vereinfachte Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1 „Wohngebiet Sandersdorf-Nord, 
westlich der Thalheimer Straße“, Ring der Chemiearbeiter 
  059/2019

10. Bekanntgaben und Anfragen
Nichtöffentliche Sitzung
11. Bekanntgaben und Anfragen
12. Schließung der Sitzung

gez. Andreas Wolkenhaar, Vorsitzender

Einladung des Stadtrates
Einladung zu der Sitzung des Gremiums Stadtrat Sandersdorf-
Brehna am 09.05.2019, um 18:00 Uhr.
Sitzungsnr.: SR SB - 004/2019
Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses, Bahnhofstraße 2,

06792 Sandersdorf-Brehna

Tagesordnung
TOP Betreff  DSNR

Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung und Begrüßung und Feststellung der 

Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen 

Sitzungen

4. Genehmigung der Niederschriften aus dem öffentlichen 
Teil über die vorherigen Sitzungen vom 28.02.2019, 
28.03.2019 und 16.04.2019

5. Beschlusskontrolle aus dem öffentlichen Teil der letzten 
Sitzung

6. Einwohnerfragestunde
7. Hinweis auf die Offenbarung der Stadtratsmitglieder 

(Mitwirkungsverbot)
8. Vorstellung Teilhabemanagement   071/2019
9. Ernennung Ortswehrleiter FFW Brehna - Berufung in das 

Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit   060/2019
10. Ernennung Stellvertretender Ortswehrleiter FFW Brehna - 

Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit   061/2019
11. Ernennung Stellvertretender Ortswehrleiter FFW 

Heideloh - Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis auf 
Zeit   062/2019

12. Dachsanierung der Grundschule Zscherndorf   068/2019
13. Antrag Fraktion „Die Linke“ - 4. Änderung der Satzung der Stadt 

Sandersdorf-Brehna über die Entschädigung der Stadträte und 
ehrenamtlich Tätigen (Entschädigungssatzung)   045/2019

14. Antrag CDU Fraktion - Prüfung der Einrichtung von 
öffentlichen Hotspots im Stadtgebiet   069/2019

15. Antrag CDU Fraktion - Prüfung der Stellung von zusätzli-
chen Sitzgelegenheiten im Stadtgebiet   070/2019

16. Beschluss über die Abwägung der Stellungnahmen zum 
Entwurf der Einbeziehungssatzung „Mittelweg“ in der 
Ortschaft Zscherndorf   048/2019

17. Satzungsbeschluss zur Einbeziehungssatzung 
„Mittelweg“ in der Ortschaft Zscherndorf   049/2019

18. Beschluss über die Abwägung der Stellungnahmen zum 
Entwurf der 3. Vereinfachten Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 1 „Wohngebiet Sandersdorf-Nord, westlich der 
Thalheimer Straße“, Ring der Chemiearbeiter   058/2019

19. Satzungsbeschluss über die 3. Vereinfachte Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1 „Wohngebiet Sandersdorf-
Nord, westlich der Thalheimer Straße“, Ring der Chemie-
arbeiter   059/2019

20. Bekanntgaben und Anfragen
Nichtöffentliche Sitzung

21. Bekanntgaben und Anfragen
22. Genehmigung der Niederschriften aus dem nicht öffentli-

chen Teil über die vorherigen Sitzungen vom 28.02.2019, 
28.03.2019 und 16.04.2019

23. Beschlusskontrolle aus dem nicht öffentlichen Teil der 
letzten Sitzung

24. Führung einer erheblichen Rechtsstreitigkeit im Klage-
verfahren  064/2019

25. Führung einer erheblichen Rechtsstreitigkeit im Klage-
verfahren   065/2019

26. Führung einer erheblichen Rechtsstreitigkeit im Klage-
verfahren   066/2019

27. Vergabeangelegenheit   067/2019
28. Schließung der Sitzung

gez. Jan Sittig, Vorsitzender



4 Der Lindenstein Nr. 8/2019 26. April 2019

9. Beschluss über die Aufstellung zur 1. Vereinfachten 
Änderung des Bebauungsplanes „Alte Ziegelei“ , 
Gemarkung Sandersdorf   DSNR: 038/2019

 BSNR: SR SB - 026/2019

Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt wie 
folgt:
1. Der Bebauungsplan „Alte Ziegelei“ der Stadt Sandersdorf-

Brehna soll geändert werden. Hierbei handelt es sich um 
das Flurstück 196 der Flur 6, Gemarkung Sandersdorf und 
betrifft den als Anlage beigefügten Geltungsbereich.

2. Die geplante Änderung ist gemäß § 13 Abs. 1 BauGB im 
Vereinfachten Verfahren durchzuführen.

3. Von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird abge-
sehen.

4. Nach § 13 Abs. 3 BauGB werden im vereinfachten 
Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 
vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammen-
fassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 
BauGB abgesehen; § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.

Der Beschluss wird mit 17 JA-Stimmen, 1 NEIN-Stimme 
und 7 Enthaltungen angenommen.

10. Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Entwurf der 
1. Vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Alte 
Ziegelei“, Gemarkung Sandersdorf   DSNR: 039/2019

 BSNR: SR SB - 027/2019

Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt wie 
folgt:
1. Der Entwurf der 1. Vereinfachten Änderung des Bebau-

ungsplanes „Alte Ziegelei“, Flurstück 196, Flur 6 der Gemar-
kung Sandersdorf bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) wird in der 
vorliegenden Fassung bestätigt. Die Begründung wird 
gebilligt.

2. Von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB sowie von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und der Überwa-
chung nach § 4c BauGB wird abgesehen.

3. Der Entwurf soll gemäß § 3 (2) BauGB in Form einer öffent-
lichen Auslegung der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
Während der Auslegung sind gleichzeitig die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB zu unterrichten und zur Abgabe einer Stellung-
nahme aufzufordern.

4. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs erfolgt für die Zeit 
von einem Monat am Verwaltungssitz der Stadt Sanders-
dorf-Brehna, Bahnhofstraße 2 in 06792 Sandersdorf-
Brehna zu den üblichen Dienstzeiten. Die Entwurfsun-
terlagen sind in der Auslegungszeit auf der Internetseite 
der Stadt zur Einsichtnahme einzustellen. Während dieser 
Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen 
schriftlich oder während der Dienststunden zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.

Der Beschluss wird mit 16 JA-Stimmen, 1 NEIN-Stimme 
und 8 Enthaltungen angenommen.

Aus dem Stadtrat

Beschlussprotokoll 
für den Stadtrat Sandersdorf-Brehna
Sitzungsnummer: SR SB - 003/2019
Sitzung vom: 28.03.2019
Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses, Bahnhof-

straße 2, 06792 Sandersdorf-Brehna

Öffentliche Sitzung
3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlichen 

Sitzungen
Stadtrat Sandersdorf-Brehna am 28.02.2019
- Vergabe der Bauleistung „Grundhafter Ausbau Fich-

testraße“ Ortschaft Zscherndorf   DSNR: 022/2019
 BSNR: SR SB - 018/2019
- Veräußerung von Teilflächen der Flurstücke 1528 und 1579, 

Flur 4, Gemarkung Sandersdorf  DSNR: 023/2019
 BSNR: SR SB - 019/2019
- Veräußerung Flurstücke 129/10 und 129/18, Flur 4, Gemar-

kung Sandersdorf   DSNR: 024/2019
 BSNR: SR SB - 020/2019
- Veräußerung Flurstück 426, Flur 5, Gemarkung Roitzsch 

  DSNR: 004/2019 
 BSNR: SR SB - 021/2019

- Veräußerung Flurstück 16/22, Flur 3, Gemarkung Glebitzsch 
  DSNR: 002/2019

 BSNR: SR SB - 022/2019
- Ankauf Teilfläche Gemarkung Ramsin, Flur 2, Flurstück 

782/127  DSNR: 003/2019
 BSNR: SR SB - 023/2019
- Veräußerung von Teilflächen der Flurstücke 287 und 1/2, 

Flur 2 der Gemarkung Zscherndorf   DSNR: 027/2019
 BSNR: SR SB - 024/2019

8. Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan der Innen-
entwicklung „An der Mühle“, Gemarkung Sandersdorf 
  DSNR: 034/2019
 BSNR: SR SB - 025/2019

Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt:
1. Für die Flurstücke 157, 14/5 und 14/7 der Flur 2 in der Gemar-

kung Sandersdorf soll der Bebauungsplan „An der Mühle“ im 
Planverfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden.

2. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes der Innenent-
wicklung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Wiedernutzbarmachung der Fläche für eine Wohn-
bebauung zzgl. des Kataloges für die zulässigen Nutzungs-
möglichkeiten entsprechend 4 BauNVO festgelegt werden.

3. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

4. Im Planverfahren wird nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB von 
einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 abgesehen.

5. Die anfallenden Kosten des Planverfahrens sowie even-
tuell aufkommende Folgekosten sind vom Vorhaben-
träger zu tragen. Dazu ist zwischen der Stadt Sanders-
dorf-Brehna und dem Vorhabenträger ein städtebaulicher 
Vertrag abzuschließen.

Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt.
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4. Der Bürgermeister wird beauftragt unter Mitwirkung der 
Bau- und Ordnungsverwaltung sowie des Planungsbüros 
das Inkrafttreten des Bebauungsplanes bei den berührten 
Behörden anzuzeigen.

Der Beschluss wird mit 23 JA-Stimmen, 2 NEIN-Stimmen 
und 0 Enthaltungen angenommen.

13. Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Wohnen Bahnhofstraße“ in der Stadt Sandersdorf-
Brehna, Ortschaft Roitzsch  DSNR: 030/2019

 BSNR: SR SB - 030/2019

Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt:
1. Für den Bereich der Gemarkung Roitzsch, Flur 6, Teilfläche 

aus dem Flurstück 193 soll der Bebauungsplan „Wohnen 
Bahnhofstraße“ im Planverfahren nach § 13b BauGB 
aufgestellt werden.

2. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Einbe-
ziehung von Außenbereichsflächen zum Zweck einer 
Bebauung mit Einfamilienhäusern geschaffen werden.

3. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13b BauGB i. V. m. § 13 a BauGB ohne Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufge-
stellt.

4. Im Planverfahren wird von einer frühzeitigen Unterrich-
tung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen.

Der Beschluss wird mit 25 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen 
und 1 Enthaltung angenommen.

14. Beschluss über die Abwägung der Stellungnahmen 
zum 3. Entwurf des Bebauungsplanes Industriegebiet 
„Am Stakendorfer Busch-Ost“, Gemarkung Sanders-
dorf   DSNR: 035/2019

 BSNR: SR-SB - 031/2019

Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt wie 
folgt:
1. Die zum 3. Entwurf des Bebauungsplanes Industriegebiet 

„Am Stakendorfer Busch-Ost“ in der Gemarkung Sanders-
dorf von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange sowie von den Nachbargemeinden und –städten 
vorgebrachten Hinweise, Anregungen und Bedenken hat 
der Stadtrat mit folgendem Ergebnis geprüft und in einer 
Übersicht gemäß Anlage zusammengefasst:
a) Hinweise, Bedenken und Anregungen der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden 
gemäß Anlage (Seite 1 bis 69) abgewogen bzw. 
eingearbeitet.

a) Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB wurden keine Hinweise, Bedenken 
und Anregungen von Bürgern vorgebracht.

b) Das Abwägungsergebnis ist in die Plandokumente 
des Bebauungsplanes (bestehend aus Planzeichnung, 
Textlichen Festsetzungen und Begründung nebst 
Anlagen) einzustellen.

2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
die Hinweise, Anregungen und Bedenken vorgetragen 
haben, sind von diesem Ergebnis unter Angabe von 
Gründen in Kenntnis zu setzten. Die nicht berücksich-
tigten Anregungen sind dem fertig gestellten Bebauungs-
plan mit einer Stellungnahme beizufügen.

11. Beschluss über die Abwägung der Stellungnahmen 
zum Entwurf des Bebauungsplans „Wohnen Renne-
ritzer Straße“ in der Stadt Sandersdorf-Brehna, 
Gemarkung Ramsin   DSNR: 028/2019

 BSNR: SR SB - 028/2019

Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt wie 
folgt:
1. Die zum Entwurf des Bebauungsplanes „Wohnen Renne-

ritzer Straße“ in Ramsin von den Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange, von den Nachbargemeinden 
und -städten sowie der Öffentlichkeit vorgebrachten 
Hinweise und Anregungen hat der Stadtrat mit folgendem 
Ergebnis geprüft und in einer Übersicht gemäß Anlagen 
zusammengefasst:
a) Hinweise und Anregungen der Behörden und sons-

tigen Träger öffentlicher Belange werden gemäß 
Anlage zum Beschluss abgewogen bzw. eingear-
beitet (Anlage 1 – Abwägung 23 Seiten),

b) Hinweise und Anregungen der Nachbargemeinden 
und -städte werden gemäß Anlage zum Beschluss 
abgewogen bzw. eingearbeitet (Anlage 2 – Abwä-
gung 2 Seiten),

c) Hinweise und Anregungen der Öffentlichkeit werden 
gemäß Anlage zum Beschluss abgewogen bzw. 
eingearbeitet (Anlage 3 – Abwägung 2 Seiten).

d) Das Abwägungsergebnis ist in die Plandokumente 
des Bebauungsplanes (bestehend aus Planzeich-
nung, Textlichen Festsetzungen und Begründung) 
einzustellen.

2. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
die Nachbargemeinden und –städte sowie Bürger, 
die Anregungen vorgebracht haben, sind von diesem 
Ergebnis unter Angabe von Gründen in Kenntnis zu 
setzen.
Die nicht berücksichtigten Anregungen sind dem fertig 
gestellten Bebauungsplan der Wohnflächenentwicklung 
mit einer Stellungnahme beizufügen.

Der Beschluss wird mit 23 JA-Stimmen, 2 NEIN-Stimmen 
und 0 Enthaltungen angenommen.

12. Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan 
„Wohnen Renneritzer Straße“   DSNR: 029/2019

 BSNR: SR SB - 029/2019

Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt wie 
folgt:
1. Aufgrund des § 10 BauGB in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), beschließt der 
Stadtrat der Stadt Sanderdorf-Brehna den Bebauungs-
plan der Wohnflächenentwicklung „Wohnen Renneritzer 
Straße“ in Ramsin, bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) als Satzung.

2. Die Begründung nebst Anlage wird gebilligt.
3. Das Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist alsdann orts-

üblich bekanntzumachen. 
Dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit Begründung 
während der Dienststunden eingesehen oder über den 
Inhalt Auskunft verlangt werden kann. Ebenso ist der 
rechtskräftige Bebauungsplan auf der Internetplattform 
der Stadt Sandersdorf-Brehna zur Möglichkeit der dauer-
haften Einsichtnahme einzustellen.
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Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt wie 
folgt:
1. Der Entwurf der 2. Vereinfachten Änderung des Bebau-

ungsplanes Industriegebiet „Am Stakendorfer Busch“, 
Gemarkung Heideloh bestehend aus den zeichnerischen 
Festsetzungen und den Textlichen Festsetzungen wird 
in der vorliegenden Fassung bestätigt. Die Begründung 
nebst Landschaftspflegerischen Begleitplan wird gebilligt.

2. Von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB sowie von 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und der Überwa-
chung nach § 4c BauGB wird abgesehen.

3. Der Entwurf soll gemäß § 3 (2) BauGB in Form einer öffent-
lichen Auslegung der Öffentlichkeit vorgestellt werden. 
Während der Auslegung sind gleichzeitig die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB zu unterrichten und zur Abgabe einer Stellung-
nahme aufzufordern.

4. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs erfolgt für die Zeit 
von einem Monat am Verwaltungssitz der Stadt Sanders-
dorf-Brehna, Bahnhofstraße 2 in 06792 Sandersdorf-
Brehna zu den üblichen Dienstzeiten. Die Entwurfsun-
terlagen sind in der Auslegungszeit auf der Internetseite 
der Stadt zur Einsichtnahme einzustellen. Während dieser 
Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen 
schriftlich oder während der Dienststunden zur Nieder-
schrift vorgebracht werden.

Der Beschluss wird mit 25 JA-Stimmen, 1 NEIN-Stimme 
und 0 Enthaltungen angenommen.
19. Überplanmäßige Auszahlung gemäß § 105 KVG LSA 

für das Investitionsvorhaben ‚Neubau Spielanlage 
Platz der Deutschen Einheit‘ in Sandersdorf-Brehna 
  DSNR: 040/2019

 BSNR: SR SB - 035/2019
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt die 
überplanmäßige Auszahlung gemäß § 105 KVG LSA in Höhe 
von 28.288,68 € zur Finanzierung der Baumaßnahme ‘Ersatz-
neubau der Spielanlage am Platz der Deutschen Einheit‘ in 
Sandersdorf-Brehna.
Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt.
20. Überplanmäßige Auszahlung gemäß § 105 KVG LSA 

für das Investitionsvorhaben Grundschule Zschern-
dorf   DSNR: 041/2019

 BSNR: SR SB - 036/2019
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt die 
überplanmäßige Auszahlung gemäß § 105 KVG in Höhe von 
543.460,31 Euro für das Jahr 2019.
Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt.
21. Private Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen durch 

Hauptverwaltungsbeamte   DSNR: 042/2019
 BSNR: SR SB - 037/2019

1. Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt 
gemäß RdErl. des MI vom 23.09.2018 – 31.21-02500 die 
private Nutzung des Dienstkraftfahrzeuges durch den 
Bürgermeister im Gebiet des Landkreises Anhalt-Bitter-
feld.

2. Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt, 
dass für Privatfahrten im Gebiet des Landkreises Anhalt-
Bitterfeld kein Entgelt erhoben wird.

Der Beschluss wird mit 24 JA-Stimmen, 0 NEIN-Stimmen 
und 1 Enthaltung angenommen.

Der Beschluss wird mit 23 JA-Stimmen, 1 NEIN-Stimme 
und 2 Enthaltungen angenommen.
15. Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Industrie-

gebiet „Am Stakendorfer Busch-Ost“, Gemarkung 
Sandersdorf   DSNR: 036/2019

 BSNR: SR SB - 032/2019

Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt wie 
folgt:
1. Auf Grundlage des § 10 BauGB in der Fassung der Bekannt-

machung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) beschließt der 
Stadtrat der Stadt Sanderdorf-Brehna den Bebauungsplan 
Industriegebiet „Am Stakendorfer Busch-Ost“, Gemarkung 
Sandersdorf, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) 
und den Textlichen Festsetzungen (Teil B) als Satzung.

2. Die Begründung einschließlich Umweltbericht nebst 
Anlage wird gebilligt.

3. Das Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist alsdann ortsüb-
lich bekanntzumachen. Dabei ist auch anzugeben, wo der 
Plan mit Begründung während der Dienststunden einge-
sehen oder über den Inhalt Auskunft verlangt werden 
kann. Ebenso ist der rechtskräftige Bebauungsplan auf 
der Internetplattform der Stadt Sandersdorf-Brehna zur 
Möglichkeit der dauerhaften Einsichtnahme einzustellen.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt unter Mitwirkung der 
Bau- und Ordnungsverwaltung sowie des Planungsbüros 
das Inkrafttreten des Bebauungsplanes bei den berührten 
Behörden anzuzeigen.

Der Beschluss wird mit 20 JA-Stimmen, 1 NEIN-Stimme 
und 5 Enthaltungen angenommen.

16. Beschluss über die Aufstellung zur 2. Vereinfachten 
Änderung des Bebauungsplanes Industriegebiet 
„Am Stakendorfer Busch“, Gemarkung Heideloh und 
Gemarkung Sandersdorf   DSNR: 031/2019

 BSNR: SR SB - 033/2019

Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna beschließt wie 
folgt:
1. Der Bebauungsplan „Am Stakendorfer Busch“ in der 

Gemarkung Heideloh der Stadt Sandersdorf-Brehna soll 
geändert werden. Dies betrifft den als Anlage beigefügten 
Geltungsbereich.

2. Die geplante Änderung ist gemäß § 13 Abs. 1 BauGB im 
Vereinfachten Verfahren durchzuführen.

3. Von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 
der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen.

4. Nach § 13 Abs. 3 BauGB werden im vereinfachten 
Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 
vom Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammen-
fassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 
BauGB abgesehen; § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.

Der Beschluss wird mit 25 JA-Stimmen, 1 NEIN-Stimme 
und 0 Enthaltungen angenommen.

17. Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Entwurf der 2. 
Vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Indust-
riegebiet „Am Stakendorfer Busch“, Gemarkung Heideloh 
und Gemarkung Sandersdorf   DSNR: 032/2019

 BSNR: SR SB - 034/2019
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fanden. Förster sind nicht an alle bundesnaturschutzrechtlichen 
Bestimmungen gebunden, so dass die Entfernung der alten 
Bäume zugunsten neuer Pflanzungen durchgeführt wurde. Um 
ca. 21 Uhr beendete der Vorsitzende den öffentlichen Teil.

Stefanie Rückauf
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Stadtmarketing

Planverfahren

Bekanntmachung  
der Stadt Sandersdorf-Brehna
Öffentliche Auslegung des Entwurfs der  
2. Vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes  
Industriegebiet „Am Stakendorfer Busch“,  
Gemarkung Heideloh
Der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna hat am 28.03.2019 
in öffentlicher Sitzung die Aufstellung der 2. Vereinfachten 
Änderung des Bebauungsplanes Industriegebiet „Am Staken-
dorfer Busch“ in der Gemarkung Heideloh beschlossen. In 
gleicher Sitzung hat der Stadtrat der Stadt Sandersdorf-Brehna 
den Entwurf der 2. Vereinfachten Änderung des Bebauungs-
planes Industriegebiet „Am Stakendorfer Busch“ gebilligt und 
beschlossen, diesen nach § 3 (2) BauGB öffentlich auszulegen. 
Von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB sowie von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB und der Überwachung nach 
§ 4c BauGB wird gemäß § 13 (3) BauGB abgesehen.
Das Plangebiet befindet sich nördlich der Ortslage Sanders-
dorf, südlich und nördlich der Erschließungsstraße „Auf der 
Sonnenseite“, grenzt im Norden an die Bundesstraße B 183, 
im Süden an Grün- und Waldflächen des Stakendorfer Busches 
und ist im beigefügten Planausschnitt dargestellt:

Planausschnitt ohne Maßstab:

Quelle: Geobasisdaten©Geobasis-DE/ LVermgeo LSA 2018/A 
18-248-2010-7

Bericht aus der Sitzung vom 28. März
Um 18:00 Uhr eröffnete Herr Jan Sittig als Stadtratsvorsitzender 
pünktlich die Sitzung des Gremiums mit insgesamt 26 Stadt-
ratsmitgliedern und zahlreich erschienen Einwohnern. Zwei 
Änderungsanträge zum Tagesordnungspunkt 18 (Beschluss 
über die Aufstellung des Bebauungsplanes „Gleisanschluss 
Industriegebiet Am Stakendorfer Busch“, Gemarkung Heideloh 
und Gemarkung Sandersdorf ) und zum Tagesordnungspunkt 
26 wurden zu Beginn der Sitzung gestellt. In der sich daraus 
anschließenden Diskussion zog der Bürgermeister als Einbrin-
gender der Beschlussvorlage den Tagesordnungspunkt 18 
zurück und verwies auf die weiterführende Arbeit der Verwal-
tung, vor beschlussreifer Entscheidung des Stadtrates. Die geän-
derte Tagesordnung wurde mehrheitlich angenommen. Darauf-
folgend wurden die Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
der letzten Sitzung bekannt gegeben, u. a. die Veräußerung 
von Flurstücken in Sandersdorf, Roitzsch und Glebitzsch. Die 
folgenden Bauvorhaben/Beschlussvorlagen u. ä. im Stadtgebiet 
wurden unter Betrachtung der einzelnen Planvorlagen auf der 
Leinwand beraten und anschließend beschlossen.
So auch TOP 13, der Beschluss über die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes „Wohnen Bahnhofstraße“ in der Ortschaft Roitzsch. 
Ein Teil der Gewerbebrache soll für Wohngrundstücke entwi-
ckelt werden, so dass eine Fläche für voraussichtlich vier bis fünf 
Einfamilienhäuser entlang der Bahnhofstraße entstehen soll.
Beim anschließenden TOP 14 führte Herr Andy Grabner zum  
3. Entwurf des Bebauungsplanes im Industriegebiet „Am 
Stakendorfer Busch-Ost“ über die Chronologie des Aufstel-
lungsverfahrens seit Februar 2008 aus. Bei den vorliegenden 
Beschlussvorlagen ging es um die Umwidmung einer 
Ausgleichsfläche, welche dem benachbarten Bebauungsplan 
„Am Stakendorfer Busch“ zugeordnet war. Diese Fläche mit 
einer Größe von ca. 3 ha soll nunmehr als Industriefläche die 
Vermarktung des Industriegebietes „Am Stakendorfer Busch-
Ost“ attraktiver gestalten. Da natürlich auch diese Flächenum-
widmung im Sinne des Naturschutzes wieder ausgeglichen 
werden muss, soll eine große Waldfläche in der Ortschaft Peters-
roda aufgewertet werden. Der reine Schwarzkieferwald dort soll 
durch die Einpflanzung von Laubbäumen aufgewertet werden, 
so dass dadurch ein Laub-Mischwald entsteht. Darüber hinaus 
entstehen am nördlichen Zipfel des Gargagenkomplexes an der 
Thalheimer Straße weitere Ausgleichsflächen.
Nach weiteren Punkten wurden u. a. die überplanmäßigen 
Auszahlungen für die Investitionsvorhaben „Neubau Spielan-
lage Platz der Deutschen Einheit“ und „Grundschule Zschern-
dorf“ beschlossen. Für die Grundschule Zscherndorf stellte die 
CDU-Fraktion den Antrag zur Prüfung einer Finanzierung eines 
behindertengerechten Spielgerätes für den Außenbereich im 
Rahmen der Sanierung und Entwicklung der Schule als Schule 
mit inklusivem Konzept. Im letzten Punkt der öffentlichen Sitzung 
„Bekanntgaben und Anfragen“ ging es um zusätzliche Sitzflächen 
für Senioren im Stadtgebiet, Errichtung von Hotspots zur Versor-
gung mit kostenfreien WLAN, die Frühjahrsputze, die illegale Müll-
ablagerung nahe Zscherndorf, den aktuellen (unveränderten) 
Stand zur Mülldeponie sowie um die Beteiligung an einem 
Fonds für Feuerwehrleute, die Folgeschäden nach Einsätzen 
tragen. Auch die Baumfällung an der Zörbiger Straße wurde 
thematisiert. Dazu erläuterte Frau J. Pratsch als Sachgebietslei-
terin des Ordnungsamtes, dass der Sachverhalt geprüft wurde 
und ergeben hat, dass es sich um das Grundstück eines Försters 
handelte, an dem Ernte- und Durchforstungsmaßnahmen statt-
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die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum  
16. Tag vor der Wahl (6. Mai bis 10. Mai 2019), spätestens am  
10. Mai 2019 bis 12.00 Uhr bei der Gemeindebehörde in 
den o. g. Stellen des Einwohnermelde- und Passwesens 
Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 5. Mai 2019 
eine Wahlbenachrichtigung. Die Wahlbenachrichtigung 
erfolgt erstmals in Briefform und nicht im Kartenformat.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in dem Land-
kreis Anhalt-Bitterfeld
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
dieses Landkreises
oder
durch Briefwahl
teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahl-
ordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung bis zum 5. Mai 2019 oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 
Abs. 1 der Europawahlordnung bis zum 10. Mai 2019 
versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 
Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern 
nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung oder der 
Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europawahlord-
nung entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festge-
stellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist.

Das Änderungsverfahren sieht eine gleichwertige Ausgleichs-
bilanzierung außerhalb des Bebauungsplangebietes vor. 
Der Entwurf der 2. Vereinfachten Änderung des Bebauungs-
planes Industriegebiet „Am Stakendorfer Busch“, Gemarkung 
Heideloh Sandersdorf, bestehend aus der Planzeichnung, den 
Textlichen Festsetzungen und der Begründung wird in der Zeit
vom 06.05.2019 bis einschließlich 07.06.2019
Montag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
in der Stadt Sandersdorf-Brehna, Bahnhofstraße 2, im Fach-
bereich Bau- und Ordnungsverwaltung, Zimmer 24 in 06792 
Sandersdorf-Brehna zur Beteiligung der Öffentlichkeit ausgelegt. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie der Entwurf der 2. Verein-
fachten Änderung sind während der Auslegungszeit in das Internet 
eingestellt und können auf der Internetseite der Stadt Sandersdorf-
Brehna unter www.sandersdorf-brehna.de -> Bürger -> Aktu-
elles -> Öffentliche Bekanntmachungen entsprechend Veröf-
fentlichungspflicht nach § 4a (4) BauGB eingesehen werden.
Während der Auslegungsfrist können - schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift – Stellungnahmen zum Entwurf der  
2. Vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes abgegeben 
werden. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen 
mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.

Sandersdorf-Brehna, den 12.04.2019

Andy Grabner
Bürgermeister

Wahlbekanntmachungen

Bekanntmachung über das Recht auf  
Einsicht in das Wählerverzeichnis und  
die Erteilung von Wahlscheinen für  
die Wahl zum 9. Europäischen  
Parlament am 26. Mai 2019
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl des neunten Europäischen 

Parlament für die Stadt Sandersdorf-Brehna wird in der 
Zeit vom 6. bis 10. Mai 2019 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im Einwohner-
melde- und Passwesen
· von Montag bis Freitag in Sandersdorf-Brehna, Bahn-

hofstraße 2, 06792 Sandersdorf-Brehna, Haus II, 
Zimmer 6 und 7 (barrierefrei)

· Montag, Donnerstag und Freitag in Sandersdorf-Brehna, 
OT Stadt Brehna, Bitterfelder Straße 28/29, 06796 
Sandersdorf-Brehna, Zimmer 4 (nicht barrierefrei)

· Dienstag in Sandersdorf-Brehna, OT Roitzsch, Karl-
Liebknecht-Straße 8, „Haus am Park“, 06809 Sanders-
dorf-Brehna (barrierefrei)

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
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Bekanntmachung über das 
Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis und die Erteilung  
von Wahlscheinen für die  
Kommunalwahlen am 26. Mai 2019
1. Das Wählerverzeichnis für die Kommunalwahlen in der 

Stadt Sandersdorf-Brehna wird in der Zeit vom 6. bis 
9. Mai 2019 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der 
allgemeinen Öffnungszeiten im Einwohnermelde- und 
Passwesen
• von Montag bis Freitag in Sandersdorf-Brehna, Bahn-

hofstraße 2, 06792 Sandersdorf-Brehna, Haus II, 
Zimmer 6 und 7 (barrierefrei)

• Montag, Donnerstag und Freitag in Sandersdorf-Brehna, 
OT Stadt Brehna, Bitterfelder Straße 28/29, 06796 
Sandersdorf-Brehna, Zimmer 4 (nicht barrierefrei)

• Dienstag in Sandersdorf-Brehna, OT Roitzsch, Karl-
Liebknecht-Straße 8 „Haus am Park“, 06809 Sanders-
dorf-Brehna (barrierefrei)

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberech-
tigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes einge-
tragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann spätestens bis zum 10. Mai 2019  
(16. Tag vor der Wahl) beim Bürgermeister einen Antrag 
auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen.
Der Einspruch kann schriftlich oder mündlich als Erklärung 
zur Niederschrift, persönlich oder durch einen Bevoll-
mächtigten eingelegt werden. Soweit die behaupteten 
Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen 
Beweismittel beizubringen.
Für das Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmungen 
des Kommunalwahlgesetz sowie der Kommunalwahlord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt.
Nach dem 10. Mai 2019 ist ein Einspruch nicht mehr 
zulässig.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens zum 5. Mai 2019 
eine Wahlbenachrichtigung. Die Wahlbenachrichtigung 
erfolgt erstmals in Briefform und nicht im Kartenformat.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bis zum 24. Mai 2019, 18.00 
Uhr, bei der Gemeindebehörde im Einwohnermelde- 
und Passwesen in Sandersdorf-Brehna, Bahnhofstraße 2, 
06792 Sandersdorf-Brehna, unter der Angabe von Famili-
ennamen, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift, 
mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, 
Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elek-
tronische Übermittlung als gewahrt. Eine telefonische 
Antragstellung ist unzulässig.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsu-
chen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis c) ange-
gebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht (Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung) nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
· einen amtlichen Stimmzettel,
· einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
· einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-
umschlag und

· ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmäch-
tigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der 
Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden.
Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe 
an Ort und Stelle oder durch Briefwahl wählen. Nähere 
Hinweise sind dem Merkblatt zur Briefwahl, welches mit 
den Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu entnehmen.

Sandersdorf-Brehna, 11.04.2019

gez. Andy Grabner
Bürgermeister
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8. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlbereiches,
• einen amtlichen roten Stimmzettelumschlag,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen hellblauen 
Wahlbriefumschlag und

• ein Merkblatt zur Briefwahl.
Wahlberechtigte Personen können diese Unterlagen 
nachträglich bis spätestens am Wahltag, 15.00 Uhr, 
anfordern. Die Abholung von Wahlscheinen und Brief-
wahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle einer 
plötzlichen Erkrankung möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht (Rückseite der Wahlbenach-
richtigung) nachgewiesen wird und die Unterlagen dem 
Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig durch die Deut-
sche Post AG übersandt oder amtlich überbracht werden 
können.
Die bevollmächtigte Person darf jedoch nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertreten. Dies hat sie der Gemein-
debehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen.

9. Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe an 
Ort und Stelle oder durch Briefwahl wählen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit den 
Briefwahlunterlagen so rechtzeitig an die angegebene 
Anschrift abgeben oder an diese versenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich 
von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.
Nähere Hinweise sind dem Merkblatt zur Briefwahl, das mit 
den Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu entnehmen.

Sandersdorf-Brehna, 11.04.2019

gez. Sabine Montag
Stadtwahlleiterin

4. Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.

5. Die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-
berechtigten erhalten einen Wahlschein,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden 

die Antragsfrist für die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses versäumt haben, das gilt hinsicht-
lich der Kreiswahl auch, wenn sie den Antrag nach  
§ 15 Abs. 4 KWO LSA erteilte Wahlrechtsbescheini-
gung entschuldbar erst nach Ablauf der Antragsfrist 
vorlegen,

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist entstanden ist.

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis einge-
tragenen Wahlberechtigten bei der Gemeindebehörde im 
Einwohnermelde- und Passwesen in Sandersdorf-Brehna, 
Bahnhofstraße 2, 06792 Sandersdorf-Brehna, unter der 
Angabe von Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum 
und Wohnanschrift, mündlich, schriftlich oder elektro-
nisch beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als 
gewahrt. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.
Ein Wahlberechtigter mit einer körperlichen Beeinträch-
tigung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht (Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung) nachweisen, dass er dazu berech-
tigt ist.

7. Wahlscheine können beantragt werden
• von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 

wahlberechtigten Personen bis zum 24.05.2019, 
18.00 Uhr;

• von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
wahlberechtigten Personen unter Punkt 5 Buchstabe 
a) bis b) angegebenen Voraussetzungen bzw. von 
Personen, die bei nachgewiesener plötzlicher Erkran-
kung den Wahlraum nicht oder unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten aufsuchen können, bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr.
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Mammutwahl 2014 mit zusätzlichen Wahlkabinen aufgestockt 
und in den großen Wahllokalen werden die Anzahl der Wahl-
helfer/innen auf die gesetzlich zulässige Größe auf 9 erhöht. 
Dennoch wird die Wahlhandlung aufgrund der mehreren 
Wahlen länger als üblich dauern.
Auch für die ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer/innen wird diese 
Wahl eine besondere Herausforderung werden. Die Auszäh-
lung der abgegeben Stimmen hat nach der Reihenfolge Euro-
pawahl, Kreistagswahl, Stadtratswahl und zuletzt Ortschafts-
ratswahl zu erfolgen. Eine Bekanntgabe des vorläufigen 
Wahlergebnisses für die Stadtratswahl der Stadt Sanders-
dorf-Brehna und deren Ortschaftsräte wird es daher erst in den 
frühen Morgenstunden am 27.05.2019 auf der Internetseite 
der Stadt www.sandersdorf-brehna.de geben.
Ich bedanke mich bei allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern 
bereits an dieser Stelle für ihren Einsatz und ihr Engagement 
am Wahltag. Ohne die Bereitschaft und Bemühungen dieser 
ehrenamtlich Tätigen wäre eine reibungslose Durchführung 
dieses Grundrechts der Demokratie nicht möglich.

Sabine Montag
Stadtwahlleiterin

Weitere Bekanntmachungen

Information der  
Stadt Sandersdorf-Brehna zur  
Beantragung einer wesentlichen  
Änderung der Rost- und  
Kesselaschenaufbereitungsanlage  
Gemarkung Roitzsch
Die STRABAG AG, Direktion Baustoffe/ Verwertung, Bereich Ost 
in 06258 Schkopau, OT Döllnitz, Berliner Straße 100 beantragte 
beim zuständigen Landesverwaltungsamt die Erteilung einer 
Genehmigung zur wesentlichen Änderung einer Rost- und 
Kesselaschenaufbereitungsanlage auf dem Gewerbegrund-
stück des im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gelegenen Areals der 
Deponie Freiheit III, in Sandersdorf-Brehna, Ortschaft Roitzsch, 
Flur 2, Flurstücke 24 und 26/2. Die zur Genehmigung gestellte 
Änderung umfasst keine technische Änderung der Anlage, 
welche bereits im Jahr 2012 beantragt und errichtet wurde. 
Nachgewiesene Kapazitätsreserven der Antragstellerin sollen 
nunmehr durch die Erhöhung des Anlagendurchsatzes von 
1.120 t/d auf 2.000 t/d optimiert werden.
Verfahrensführende und genehmigende Behörde für diese 
Anlage ist das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt. 
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben müssen die Unter-
lagen zum Vorhaben öffentlich ausgelegt werden, was in der 
Zeit vom

24.04.2019 bis einschließlich 23.05.2019
in der
Stadt Sandersdorf-Brehna
Bau- und Ordnungsverwaltung, Zimmer 24
Bahnhofstraße 2
06792 Sandersdorf-Brehna
Montag von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr

Hinweise an alle  
Wählerinnen und Wähler  
zu den Wahlen am 26.05.2019
Am 26.05.2019 finden die Wahl des neunten Europäischen 
Parlament sowie die Kommunalwahlen statt.
Bei den Kommunalwahlen handelt es sich um sogenannte 
verbundene Kommunalwahlen. Dies beinhaltet die Wahl des 
Kreistages des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sowie die Wahl 
des Stadtrates der Stadt Sandersdorf-Brehna und ggf. wenn 
vorhanden, die Wahl des Ortschaftsrates.
Demnach erhalten Sie insgesamt 3 Stimmzettel bzw. wenn Sie 
in den Ortschaften Stadt Brehna, Glebitzsch, Heideloh, Peters-
roda, Ramsin, Renneritz, Roitzsch oder Zscherndorf wohnen, 
insgesamt 4 Stimmzettel.
Aufgrund der zulässigen 9 Wahlvorschläge für die Wahl des 
Stadtrates, welche 69 Bewerber/innen beinhalten, fällt der 
Stimmzettel extrem groß aus. Es handelt sich dabei um die 
Größe DIN A1. Die Größe des Stimmzettels war notwendig 
aufgrund des Einhaltens von diversen gesetzlichen Vorgaben 
der Kommunalwahlordnung Sachsen-Anhalt. Es muss z. B. 
jede/r Bewerber/in auf dem Stimmzettel ein abgegrenztes 
Feld gleicher Größe erhalten. Durch die Kennzeichnung 
der Bewerber/innen hinsichtlich ihres Wohnortes in einer 
Ortschaft benötigen diese inhaltlich ein größeres Feld als ein/e 
Bewerber/in, der/die nicht in einer Ortschaft wohnt. Weiterhin 
waren Angaben in der Berufsbezeichnung sehr lang. Damit 
kein/e Bewerber/in auf dem Stimmzettel benachteiligt ist und 
jede/r Bewerber/in ein Feld der gleichen Größe erhält, wurden 
die Felder der Bewerber/innen, die keiner Ortschaft ange-
hören, mit Leerzeilen ersetzt.
Auch die Anordnung der 9 Wahlvorschläge ist durch gesetz-
liche Vorgaben bestimmt. Die sogenannten Wahlvorschlags-
nummern bestimmen hier die Platzierung der Wahlvor-
schläge.
Als kleine Bewältigungshilfe wurde der Stimmzettel der Stadt-
ratswahl vorgefaltet, sodass Sie diesen entsprechend zusam-
menfalten können und der Stimmzettel in die Wahlurne bzw. 
in den Stimmzettelumschlag für die Briefwahl passt.
Dieses Jahr erhalten Sie erstmalig keine Wahlbenachrichti-
gungskarte, sondern einen Wahlbenachrichtigungsbrief, 
jeweils für die Europawahl und die verbundenen Kommunal-
wahlen. Dieses Format wurde ebenfalls unter der Entschei-
dung der Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben sowie der 
Lesbarkeit und Übersichtlichkeit der Beantragung eines Wahl-
scheins gewählt. Die Wahlbenachrichtigungsbriefe werden 
Ende der 17. KW bzw. Anfang der 18. KW versandt und sollten 
Ihnen spätestens am 05.05.2019 zugegangen sein. Sollten Sie 
keinen Wahlbenachrichtigungsbrief erhalten haben, beachten 
Sie bitte die öffentliche Bekanntmachung zur Einsichtnahme 
im Wählerverzeichnis in diesem Amtsblatt.
Die Möglichkeit der Beantragung des Wahlscheins und die 
Durchführung der Briefwahl vor Ort in den Einwohnermel-
deämtern der Stadt wird für Sie zu den üblichen Öffnungs-
zeiten sowohl in der Hauptverwaltung in Sandersdorf-Brehna 
als auch in den Außenstellen im OT Stadt Brehna und im OT 
Roitzsch ab dem 06.05.2019 angeboten.
Ich bitte Sie bereits an dieser Stelle um Ihr Verständnis rund 
um die Besonderheiten der diesjährigen Wahl. Auch am 
Wahltag wird es in den einzelnen Wahllokalen Wartezeiten bei 
der Stimmabgabe geben. Es werden die Wahllokale analog der 
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Sprechtag der Schiedsstelle
Der Sprechtag der Schiedsstelle findet am Dienstag, 7. Mai 
2019 um 16.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt 
Sandersdorf-Brehna, Bahnhofstr. 2, 06792 Sandersdorf-
Brehna, statt.

Susanne Teube-Mischewski
Vorsitzende der Schiedskomission

Einwohnermelde- und Passwesen in 
der Außenstelle Brehna geschlossen
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
am 26.04.2019 bleibt das Einwohnermelde- und Passwesen 
in der Außenstelle im OT Brehna aus organisatorischen 
Gründen geschlossen. Die Kolleginnen der Hauptverwal-
tung in 06792 Sandersdorf-Brehna, Bahnhofstraße 2, stehen 
Ihnen an diesem Tag gern zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten zur Verfügung.

Corina Kirchner
Einwohnermelde- und Passwesen

Donnerstag von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr
erfolgen wird.
Zusätzlich ist die Einsichtnahme im Landesverwaltungsamt 
Sachsen-Anhalt, Raum A 123, Dessauer Str. 70 in 06118 Halle 
(Saale) möglich.
Einwendungen gegen das Vorhaben können schriftlich in der 
Zeit vom

24.04.2019 bis einschließlich 24.06.2019
bei der Genehmigungsbehörde (Landesverwaltungsamt 
Sachsen-Anhalt) oder bei der Stelle erhoben werden, bei der 
Antrag und die Unterlagen zur Einsicht ausliegen.
Sofern frist- und formgerechte Einwendungen vorliegen, 
können diese in einem öffentlichen Erörterungstermin mit den 
Einwendern und der Antragstellerin erörtert werden, soweit 
dies für die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen von 
Bedeutung sein wird. Die Entscheidung der Genehmigungs-
behörde, ob ein Erörterungstermin stattfindet, wird nach 
Ablauf der Einwendungsfrist getroffen und zum gegebenen 
Zeitpunkt öffentlich bekannt gemacht.
Diese Information stellt keine Bekanntmachung im Sinne des 
BImSchG und der Verordnung über das Genehmigungsver-
fahren (9. BImSchV) dar.

Ende amtlicher Teil

Spielplatzeröffnung in Sandersdorf-Brehna!

Veranstaltungen unter städtischer Beteiligung

Weil die benötigten überplanmäßigen 
Mittel von insgesamt 28.288,68 Euro 
einstimmig vom Stadtrat in der Sitzung 
vom 28.03.2019 genehmigt wurden, 
konnte am darauffolgenden Freitag bei 
bestem Frühlingswetter die neue Spiel-
anlage am Platz der Deutschen Einheit 
an die Kinder übergeben werden. Das 
kleine Frühlingsfest gestalteten die 
Kinder der Kita Pfingstanger mit einer 
tollen Aufführung, der Jugendclub 
mit Kinderschmink-Station, die Feuer-
wehr Sandersdorf Betreuen der Hüpf-
burg und vielen kleinen Helfern. Auch 
der Jugendbeirat Sandersdorf-Brehna 
beteiligte sich in Form des Getränke-
ausschanks. Vielen Dank an alle Kinder, 
an alle Besucher und an den Stadtrat, 
den Bauarbeitern, der Feuerwehr, dem 
Jugendbeirat, dem Jugendclub, allen 
weiteren Organisatoren und Helfern ... 
und der Wetterfee!

Stefanie Rückauf
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/
Stadtmarketing
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Bürgergespräch im Sportzentrum in Sandersdorf-Brehna  
zum integrierten Quartierskonzept
Die Stadt Sandersdorf-Brehna hatte 
zu einem offenen Gespräch im Sport-
zentrum am 26.03.2019 geladen. Inte-
ressierte Akteure sind der Einladung 
gefolgt, um sich über das Konzept für die 
gesamte Anlage inklusive Gemeindezen-
trum, Kegelbahn, Turnhalle, Ballsport-
halle, Grundschule und Sozialtrakt zu 
informieren, selbst über die Situation zu 
informieren und Ideen beizutragen. Im 
Rahmen der Erstellung des integrierten 
Quartierkonzepts besteht an diesem 
Standort die Möglichkeit – auch durch 
Fördertöpfe - einer umfänglichen energe-
tischen, ökologischen, sozialen und damit 
einhergehenden ökonomischen Aufwer-
tung. Derzeit ist veraltete Anlagentechnik 
vorhanden und teilweise wurde LED-
Beleuchtung installiert. Die Teilnehmer 
des Gesprächs schilderten als Nutzer/
Mieter o. ä. der einzelnen Gebäude die 
Situationen vor Ort. Herr Krake, Fachbe-
reichsleiter der Bau- und Ordnungsver-
waltung zeigte sich erfreut über die sehr 
gute und konstruktive Zusammenarbeit 

mit allen Beteiligten und Akteuren. Er 
betonte, dass Probleme und Anregungen 
jederzeit ernst genommen, geprüft und 
zügig bearbeitet werden. Als Fazit kann 
festgehalten werden, dass alle Beteiligten 
den Blick in die gleiche Richtung werfen 
und zukünftige Maßnahmen zur Verbes-
serung des Areals begrüßen und damit 

zeitnah durchgeführt werden können. 
Die Wahrnehmung „Meine Stadt und 
mein Verein“ hat einen starken Bindungs-
charakter!

Stefanie Rückauf
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/
Stadtmarketing

Ich danke den „Freiwilligen Helfern“
Bei schönem Frühlingswetter trafen 
sich am 06.04.2019 ab 09.00 Uhr über  
40  „Freiwillige Helfer“ zum Frühjahrsputz 
am Dorfplatz in Ramsin. Aufgrund dieser 
Vielzahl konnte in mehreren Gruppen 
an vielen Stellen des Ortes gearbeitet 
werden: am Denkmal, am Dorfteich, am 
Dorfplatz, an den Grünflächen Trafosta-
tion und Zisterne in der Mittelstraße, 

an den Grünflächen K.-L.-Str., Neue Str. 
und Mühlstraße, im Außenbereich der 
Kita und am Sportplatz. Am Denkmal 
wurden u. a. Bodendecker gepflanzt 
und die Kita erhielt neue selbst gebaute 
Hochbeete. Mit dem vom Bauhof gelie-
ferten Splitt wurden Unebenheiten auf 
verschiedenen Wegen beseitigt.
Mein Dank gilt allen, die sich sowohl 

am organisierten Frühjahrsputz betei-
ligten als auch den Einwohnern, die am 
Samstagvormittag Zeit fanden, ihrem 
Ort wieder ein ordentliches Dorfbild zu 
verschaffen. Abschließend gab es für 
alle eine deftige Brotzeit.

Edgar Holicki
Ortsbürgermeister Ramsin
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Veranstaltungen in den Ortschaften

Wirtschaftsförderung

Kampfsportschule hat eröffnet!
Stefan Schmidt aus Bitterfeld-Wolfen 
hat seinen Traum von einer eigenen 
Kampfsportschule erfüllt. Nachdem er 
im vorigen Jahr die Sportschule Tippner 
übernommen hat, war er auf der Suche 
nach den geeigneten Räumlichkeiten. 
Am 30. März war es dann soweit. Die 
Eröffnung der Kampfsportschule, 
sogar mit Besuch eines Großmeisters 
des Kung Fu: Chu Tan Cuong aus Halle. 
Auch unsere Wirtschaftsförderin Tina 

Kretschmer überreichte ein Präsent und 
überbrachte ihre Glückwünsche. Die 
Türen in der Poststraße 2 A in Sanders-
dorf-Brehna stehen Interessenten und 
Besuchern mittwochs und freitags ab 
17 Uhr gern offen. Für Nachfragen steht 
Ihnen Herr Schmidt auch vorab tele-
fonisch unter 0177 2750758 zur Verfü-
gung.

Pressearbeit/Wirtschaftsförderung

Die nächste Ausgabe erscheint am 
Freitag, dem 10. Mai 2019.

Annahmeschluss für redaktionelle 
Beiträge ist Montag, 
der 29. April  2019, 9.00 Uhr. 

Wir bitten höflichst den Termin 
des Annahmeschlusses einzu-
halten. Später eingehende Beiträge 
und Anzeigen können nicht mehr 
berücksichtigt werden.
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Am 13. März war es wieder so weit 
und es hieß: Auf ins „Igel Mizzi“ nach 
Dessau! Die Aufregung bei den Kleinen 
war bereits Tage zuvor zu spüren. Viele 
Socken für den Aufenthalt im Indoor-
spielplatz füllten am besagten Morgen 
den Beutel der Erzieherinnen und an 
Frühstück war kaum zu denken. Als der 
große Bus vorfuhr, wurden die Augen 
und die Freude immer größer und die 
Kleinen kaum zu halten.
Im „Igel Mizzi“ tobten sich die Kinder 
auf zwei Etagen aus. Sie erkundeten 
die vielen Versteckmöglichkeiten, Klet-
tergerüste und Hüpfburgen. Auch 
die Kleinsten kamen nicht zu kurz mit 
Bällebad, Rutsche und Klettergerüst. 
Zur Stärkung und Freude der Kinder gab 
es eine Portion Pommes mit Nuggets 
sowie ein Eis zum Mittagessen. Zum 
krönenden Abschluss durfte jeder 
noch eine Runde mit dem „Go-Kart“ 
fahren. Was noch eine höhere Priorität 
bei den Kleinen hatte, der Mittagschlaf 
an diesem Tag fiel aus. Ein toller Tag, 
welcher nicht so schnell vergessen sein 
wird.
Dank der Unterstützung durch den 
Zscherndorfer Märchenspieler e. V., 
welche auch in diesem Jahr die Finanzie-
rung des Busses übernahmen, ist solch 
ein Ausflug erschwinglich für die Eltern 
und damit für alle Kinder möglich.
Stellvertretend für alle engagierten 
Mitglieder der Märchenspieler über-
reichten Dana Aermes, Simone Hohen-
berger und Alexandra Braune symbo-
lisch einen wundervoll gestalteten Bus 
an die Erzieherinnen der Einrichtung. 
Auch Letztgenannten sei ein großes 
Dankeschön auszusprechen. Ist es 
vorrangig der Belegschaft zu verdanken, 
dass solch ein Ausflug überhaupt 
möglich ist, denn die Erzieherinnen 

Kindertagesstätten

Große Aufregung bei den Kindern der Zscherndorfer Kita

haben die Organisation in Eigenverant-
wortung und nicht zu vergessen eine 
besondere Verantwortung an solch 
einem Tag für die Kinder.

Die Erzieherinnen 
der Kita „Max und Moritz“ und
die „Zscherndorfer Märchenspieler e. V.“
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wiKilino - EINE SPENDE FÜR DIE GLÜCKSPILZE
Unions Fußballer übergeben Scheck für Lernprojekt an Sandersdorfer Kindergarten
„Wenn es für Kinder ist, dann kann 
es nicht falsch sein“, meinte Torsten 
Lehmann, öffnete sein Portemonnaie 
und legte privat noch einen 50-Euro-
schein obendrauf. 
Gemeinsam mit Union Sandersdorfs 
Vizepräsident Michael Stelzl überreichte 
der sportliche Leiter der 1. Männer-
mannschaft im Namen der Abteilung 
Fußball folglich 250 EUR an Frau Ute 
Heimann. Die Leiterin der Sandersdorfer 
Kindertagesstätte Glückspilz als auch 
ihre Schützlinge zeigten sich an diesem 
sonnigen Montagvormittag sichtbar 
erfreut, quasi ein gelungener Wochen-
auftakt.
Gelbe Karten, Rote Karten, zu spät 
kommen, weggeschossene Bälle, 
vergessene Sportutensilien, ungeputzte 
Schuhe - so ein Strafenkatalog einer 
Fußballmannschaft ist lang und ist keine 
Bibel. Aus dieser mehr oder minder prall 
gefüllten „Strafkasse“ stiftete das Oberli-
gateam 100 EUR. Weitere 100 EUR legte 
die im Februar beim LOGOTEAMCUP 
siegreiche Sandersdorfer Traditionself 

aus der erzielten Siegprämie obendrauf. 
Schließlich noch Torsten Lehmanns 
Fuffi, was am Ende 250 EUR in Richtung 
Glückspilz wandern ließ. Verwendet 
wird das Geld für das Lernprojekt wiKi-
lino, einem innovativen Lernprogramm 

für Kinder im Vorschulalter. Frühling, 
Sonne, strahlende Kinderaugen - so 
kann die Woche weitergehen!

Holger Bär
SG Union Sandersdorf

Geh nicht mit Fremden mit!
Im April besuchte uns wieder die Regi-
onalbereichsbeamtin Frau Strobel mit 
ihrer Kollegin zum Thema: „Geh nicht 
mit Fremden mit“. 
Anhand von kleinen Geschichten wurde 
den Kindern vermittelt, wie sie sich 
in bestimmten Situationen verhalten 
sollen. 

Alle Kinder waren sehr aufmerksam und 
erfuhren auch, wo sie Hilfe in bestimmten 
Situationen suchen sollen. Wir bedanken 
uns ganz herzlich für den interessanten 
und lehrreichen Vormittag.

Ute Heimann
Leiterin Kita „Glückspilz“

Danke sagen alle 
„Glückspilze“
Wir möchten uns ganz herzlich bei 
Frau Sandra Hiller und ihrem Team 
der Kinder-Kleiderbörse bedanken. 
Die Anbieter der Kleiderbörse 
spenden 10 % ihres Umsatzes für 
soziale Einrichtungen. In diesem Jahr 
konnten wir uns über eine Spende in 
Höhe von 188,00 € freuen.

Danke sagen alle „Glückspilze“
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Jugendclub

Fahrt ins Jump-House Leipzig
Am Sonntag, dem 10.03.2019 machte 
sich der Jugendclub Chill Out auf den 
Weg nach Leipzig. Über 30 sportlich 
hochmotivierte Kinder und Jugendliche 
nahmen daran teil. Es erwartete uns ein 
Trampolinpark mit über 140 Trampolins. 
Nach der Einweisung konnten sich alle 
Jugendlichen ans Werk machen. Der 
Anfang mit den verschiedenen Trampo-
lins, um bestimmte Sprung- und Spaß-
techniken durchzuführen, diente allen 

als kleine Aufwärmung. Dafür braucht 
man eine gute Kondition, Balance, Koor-
dination und Muskelspannung. Um 
sich als Team gleichmäßig bewegen zu 
können, muss man ein gut ausgeprägtes 
Rhythmusgefühl mitbringen. Mit kleinen 
Pausen, um den Mund mit Flüssigkeiten 
zu füllen, ging es sofort sportlich weiter. 
Wir stellten Teams auf, die dann gegen 
andere Teilnehmer in 3D-Volleyball oder 
-Basketball gegeneinander spielten. 

Das spaß- und actionhaltige Springen 
in den Schaumstoffgruben gelang allen 
Jugendlichen.
Ausgepowert ging es gegen Abend nach 
Sandersdorf zurück. Die Jugendlichen 
waren total begeistert und bedanken 
sich bei der Stadt Sandersdorf-Brehna 
für die Unterstützung.

Andrea Hille
Fachkraft für soziale Arbeit

Freizeitgestaltung im Jugendclub Chill Out
Innerhalb der Einrichtung finden 
verschiedene Beschäftigungsaktivitäten 
für die Jugendlichen statt. Wenn es das 
Wetter hergibt, gehen wir auch auf das 
Außengelände und spielen Fußball, 
Federball oder Basketball. Es haben alle 
sehr viel Spaß daran und freuen sich 

auch auf die geplanten Fahrten, Projekte 
und Turniere. So zog es die Jugendli-
chen ins UCI Kino Nova Eventis. Über 
20 Teilnehmer fuhren in den Abend-
stunden ins Kino. Dort schauten sich alle 
die neuesten angesagten Filme an. Mit 
Popcorn, Nachos und Getränken konnte 

die Show los gehen. Total begeistert 
kamen die Jugendlichen aus ihren 
Filmen heraus und nutzten im Foyer die 
bereitgestellten Spielmöglichkeiten aus.

Andrea Hille
Fachkraft für soziale Arbeit



UrlaUb 
am See?

Tel. 039932-825201
www.traumurlaub-see.de

Examinierte Pflegefachkräfte (m/w/d)
für unsere WG in Sandersdorf gesucht!
Ein sehr angenehmes Arbeitsklima, Ihre Einsatzplanung können Sie sel-
ber vorgeben, bis 42 Tage Urlaub im Jahr, Einstiegs-Gehalt 2.500 Euro 
plus Zulagen und Gewinnbeteiligung, für die Neulinge bieten wir eine 
2-wöchige Einarbeitung, für Interessierte bieten wir eine 3-monatige 
Weiterbildung an, usw.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an Jana Rauchfuß, 
Louisenweg 14, 06792 Sandersdorf, Tel. 0 34 93 / 82 38 868,  
E-Mail: steffizapke81@gmail.com, www.sl-intensivpflege.de

Ersatzteile Landmaschinen/LKW/
Baumaschinen ➱ www.FLTR.de
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Aktivitäten des Jugendclubs Chill Out
Am Freitag, dem 29.03.2019 konnten 
sich die Kids über die große Eröffnung 
des Spielplatzes am Feuerwehrlösch-
teich erfreuen, denn er bot für Groß und 
Klein viel Spaß. Die Jugendlichen des 
Clubs schminkten die Kinder mit viel 
Kreativität an. Dabei entstanden lustige 
Bilder. Mit Glitzer und bunten Farben 
im Gesicht konnten sich die Kleinen 
dann auf dem nagelneuen Spielplatz 
austoben.
Danach ging es sofort zurück in den 
Jugendclub, denn dort stand das große 
Kartenspielturnier auf dem Programm. 
Zahlreiche Teilnehmer versuchten, sich 
bei drei verschiedenen Spielvarianten 
durchzusetzen. 

Die größte Begeisterung bot das Spiel 
Skip-Bo. Hier konnte jeder seine eigene 
Strategie entwickeln, um sich auf die 
ersten Plätze zu spielen
Aus allen Spielen kamen die Besten 
weiter und zogen ins Finale ein. Zahl-
reiche Zuschauer fieberten mit, sodass 
die Ziele jedes Spielers sehr hoch waren.
Am späten Abend wurden die Sieger 
geehrt und die Gewinner freuten sich 
über die Platzierungen. Das Turnier wird 
anteilig vom Jugendamt des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld unter dem Aktenzei-
chen 510605/4-01-08/2019 gefördert.
Weiter ging es am Samstag, den 
30.03.2019, zum alljährlichen Frühjahrs-
putz in Sandersdorf. Dort versammelten 

sich über 40 Jugendliche, um bei der 
Müllbeseitigung zu helfen. Nachdem 
der Bürgermeister Andy Grabner den 
ambitionierten Helfern die Einsatzorte 
mitteilte, teilten wir uns in 3 Gruppen 
auf und räumten am Waldgebiet am 
alten Edeka, am Park, an den Schwe-
denblöcken, an der Postgrube und im 
Waldgebiet Ramsiner Straße den Müll 
zusammen. Im Anschluss wurden alle 
zum gemeinsamen grillen am Rathaus 
eingeladen. Die Jungs und Mädels des 
Jugendclubs übernahmen dies und 
versorgten die zahlreichen Helfer.

Andrea Hille
Fachkraft für soziale Arbeit

AnzeigenAnzeigen
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Bowling - BC Sandersdorf 97
Herausragende Leistungen bei Kreisdoppelmeisterschaften
Mit den Kreisdoppelmeisterschaften 
der Damen und Herren steuert der 
BC Sandersdorf 97 auf die Saisonhö-
hepunkte mit den Kreiseinzelmeister-
schaften, den Landesmeisterschaften 
und für die Bowler auch die Teilnahme 
an den Deutschen Meisterschaften in 
verschiedenenen Wettbewerben zu. 
Dort stellt der BC Sandersdorf 97 erst-
malig die größte Beteiligung eines 
Sandersdorfer Teams zu den Deutschen 
Meisterschaften mit gleich 6 Startern.
Bei den Kreisdoppelmeisterschaften der 
Damen brillierten vor allem das Paar 
Manuela Friede und Marion Hecht mit 
2.041 Pin und einem Teamschnitt von 
170,1 Pin. Beide konnten mit gleich 
drei 200 er Spielen (213, 212, 201 Pin) 
und dem höchsten Teamspiel bei den 
Damen (388 Pin) den Kreismeistertitel 
erkämpfen.

Auf den Plätzen folgten das Team Steffi 
Bach/Margit Wegner und Petra Lorenz/
Selke Katzenellenbogen. Bei den Herren 
konnte einmel mehr das Team um 
Stephan Lorenz/Hubert Lorenz den Sieg 
für sich verbuchen. Auch hier überzeugten 
die 200 er (202, 211, 225, 247 Pin) am 
Ende für den Kreismeistertitel. Mit dem 
höchsten Spiel (441 Pin) untermauerten 
sie im letzten Spiel des Wettkampfes noch 
einmal ihre Konstanz. Auf den Plätzen 
folgten Daniel Lorenz/Peter Lorenz und 
Neuling Dirk Reinsberger/Uwe Lange. 
Vor allem für den Start der neuen Saison 
machen die Leistungen des Neulings Dirk 
Reinsberger für eine stabilere Saison der 
Herren große Hoffnung.

Hans-Jürgen Dippold
BC Sandersdorf 97
Union Sandersdorf e. V.

Kreismeister 2019 - Damen: Marion Hecht/
Manuela Friede

Kreismeister 2019 - Herren: Hubert Lorenz/
Stephan Lorenz

Bowling - Union Sandersdorf e. V.
Titelverteidigung bei Landesmixedmeisterschaften
Bowling - Union Sandersdorf konnte 
sich gleich mit drei Mixedpaaren bei den 
Landesmixedpaaren qualifizieren. Mit 
dem Meistertitel aus dem Vorjahr galt es 
auch hier gegen die starken Konkurrenz 
aus Magdeburg und Halle anzutreten.
Die Titelverteidiger aus dem Vorjahr 
Christina Rohowski und Maik Brügge-
mann mussten also von Anfang an ein 
Zeichen setzen um die starke Konkur-
renz aus 22 Paaren zu beeindrucken. Mit 
gleich 4 200er-Spielen setzten sich die 
beiden in der Vorrunde an die Spitze der 
Tabelle. Überraschend war das zweite 
Paar der Sandersdorfer, Manuela Friede 
und Hubert Lorenz, die sich nach der 
Vorrunde auf dem 3. Platz festsetzten. 
Damit dominierten die Sandersdorfer 
wieder das Starterfeld.
Der Abstand für die amtierenden 
Landesmeister war noch nicht ausrei-

chend und die starke Konkurrenz 
konnte sich am zweiten Tag der Landes-
meisterschaft näher an die Landes-
meister heran bringen. Jedoch konnten 
Rohowski/Brüggemann mit nochmals  
5 starken 200er-Spielen, vor allem durch 
Maik Brüggemann die Führungsposition 
behaupten. Auch das zweite Paar Friede/
Lorenz verteidigte nach der Zwischen-
runde den 3. Platz. Das ebenfalls für 
Sandersdorf startende Paar Bach/Lange 
beendete mit dem Weiterkommen in 
die Zwischenrunde das Turnier auf dem  
11. Platz und konnte so nicht in das 
Finale der besten 6 einziehen.
Im Finale mussten Christina Rohowski 
und Maik Brüggemann nochmals stark 
kämpfen, konnten aber am Ende den Titel 
erneut verteidigen und haben sich so die 
Qualifizierung zu den Deutschen Meis-
terschaften erkämpft. Das Paar Manuela 

Friede und Hubert Lorenz landeten am 
Ende trotz starkem Finale auf Platz 4, was 
ebenfalls ein hervorragendes Ergebnis 
für die Sandersdorfer darstellt.

Hans-Jürgen Dippold
BC Sandersdorf 97
Union Sandersdorf e. V.

Landesmixedmeister 2019: 
Christina Rohowski/Maik Brüggemann



 Über 3000 neue Brautkleider

03591 318 99 09 oder 
0151 422 66 500  

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus unserem umfangreichen Angebot hochwertiger 
neuer Brautkleider. Bekannte deutsche und internationale Markenhersteller. 
Große Auswahl an passendem Zubehör, Festmode und Anzügen.  

OUTLETOUTLETOUTLET

Wir kaufen große Mengen auf und Wir kaufen große Mengen auf und 
geben die niedrigen Einkaufspreise geben die niedrigen Einkaufspreise 

an unsere Kunden weiter.an unsere Kunden weiter.
Über 1.000 Marken Brautkleider zum 
Outlet Festpreis von je 298 Euro.

Brautmode-Discount.de Capitain Outlet GmbH, Thomas-Müntzer-Strasse 4c, 02625 BautzenBrautmode-Discount.de Capitain Outlet GmbH, Thomas-Müntzer-Strasse 4c, 02625 Bautzen
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Bowling - Union Sandersdorf e. V.
Bowling - Titelverteidigung - die Dritte
Am Wochenende 6. und 7. April fanden 
die Landesdoppelmeisterschaften der 
Damen und Herren statt. Während die 
Herren in einem spielstarkem Umfeld 
ihren Platz finden mussten, hatten die 
Damen den Landesmeistertitel aus dem 
Vorjahr zu verteidigen.
Die Herren Stephan Lorenz und Uwe 
Lange (4.540 Pin/Schnitt 188,25 Pin) 
begannen sehr stark und konnten 
sich in der Vorrunde mit gleich sieben 
200er Spielen auf Platz 4 positionieren. 
Auf der Heimbahn in Halle mussten 
sie aber auch sehen, dass die ersten  
6 Paare einen Schnitt größer als 195 Pin 
spielten und damit für die Zwischen-
runde eine große Herausforderung in 
Magdeburg auf sie zu kam. Darunter 
die späteren Landesmeister Danny 
Karsten/Maik Brüggemann, die im  
4. Spiel mit 524 Pin und einem perfekten 
Spiel (300 Pin) durch Danny Karsten 

ihren Titelanspruch untermauerten. Mit 
weiteren 200er Spielen konnten sich die 
Sandersdorfer nach der Zwischenrunde 
auf einem hervorragenden 9. Platz im 
gestarteten Zwanziger Feld platzieren.
Die Damen Christina Rohowski und 
Manuela Friede (6.158 Pin/Schnitt 
181,12 Pin) zeigten allen anderen 
Paaren, das sie gewillt sind, auch 
in diesem Jahr um den Titel mit zu 
kämpfen. Sie beherrschten das Feld 
über die Vorrunde und Zwischenrunde 
mit einem komfortablen Vorsprung und 
holten sich im Finale glänzend aufspie-
lend den Landesmeistertitel 2019. Das 
ist insgesamt in dieser Saison bereits die 
3. Landesmeistertitelverteidigung für 
die Union Sandersdorf e. V. zum Vorjahr.

Hans-Jürgen Dippold
BC Sandersdorf 97
Union Sandersdorf e. V.

Christina Rohowski/Manuela Friede - 
Landesmeister Doppel 2019

Einladung zur Delegiertenversammlung  
der SG Union Sandersdorf e. V.

Die SG Union Sandersdorf e. V. führt 
am Mittwoch, den 8. Mai 2019, um  
18:00 Uhr in der Sportgaststätte 
Sandersdorf-Brehna, Am Sportzentrum 
15, ihre Delegiertenversammlung durch.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der 

ordnungsgemäßen Ladung sowie 
der Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls zur 

Delegiertenversammlung vom 
23.05.2018

4. Bericht des Vorstandes zur sportli-
chen und wirtschaftlichen Entwick-
lung sowie zum Jahresabschluss per 
31. Dezember 2018

5. Bericht der BKS Steuerberatungsge-
sellschaft zum Jahresabschluss 2018

6. Diskussion und Anfragen zu den 
Berichten und zum Jahresabschluss 2018

7. Bestätigung des Berichtes des 
Vorstandes zur sportlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklung 2018

8. Beschluss über die Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Geschäfts-
jahr 2018

9. Beschluss über die Entlastung des 
Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

10. Verschiedenes

Die Abteilungen und Sportgruppen 
werden nach dem Delegiertenschlüssel 
gemäß Vereinssatzung eingeladen.

Mit sportlichen Grüßen
Uwe Störzner
Präsident der SG Union Sandersdorf e. V.



Reifenservice PKW/LKW 
Landtechnik ➱ www.FLTR.de

Ihre Medienberaterin vor Ort

034202 979979
Mobil: 0171 4844716 | Fax: 03535 489-243

kerstin.zehrt@wittich-herzberg.de | www.wittich.de
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Kulturvereine

Frühlingskonzert  
in Petersrodaer Kirche
Auch 2019 findet in der Petersrodaer Kirche das traditio-
nelle Frühlingskonzert des Männerchores „Polyhymnia 
1908“ in Zusammenarbeit mit dem Förderverein „Dorf-
kirche Petersroda“ e. V. statt.
Dazu sind alle Einwohner und Freunde des Chorgesanges 
aus Petersroda und Umgebung herzlich eingeladen.
Es werden unterhaltsame und schwungvolle Volks- und 
Frühlingslieder zu hören sein und auch eine Gruppe des 
Kindergartens aus Roitzsch möchte zeigen, was sie schon 
alles gelernt hat.
Nach dem Konzert kann bei Speckkuchen, Würstchen, 
Kaffee und kalten Getränken langsam der Sonntagvor-
mittag ausklingen.

Wann? Sonntag, 12. Mai 2019, 10.00 Uhr
Wo? Kirche Petersroda

Der Eintritt ist frei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

S. Schröter
Förderverein Dorfkirche 
Petersroda e. V.

Feuerwehr

Tag der offenen Tür

Freiwillige Feuerwehr Roitzsch

30. April

18:30 Uhr  -Fackelumzug und Maifeuer

mit dem Fanfarenzug Zwochau

anschließend Tanz in den Mai

ab 20:00 Uhr Live-Musik mit den BILLIE BOY´S

21:00 Uhr Auftritt des RCV 

01.Mai

ab 10:00 Uhr - musikalischer Frühschoppen

- Technikschau, Gerätehausführung

- Bastelstraße, Hüpfburg,...

11:00 Uhr - Auszeichnungen und

  Ehrungen

ca. 12:00 Uhr - Erbsen aus der Gulaschkanone

14:00 Uhr - Auftritt des RCV

ab 14:30 Uhr - Kaffee und Kuchen

An allen Tagen wird ein reichhaltiges Kinderprogramm geboten.

Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder des Feuerwehrvereins 

Roitzsch e.V.

AnzeigenAnzeigen
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60 Jahre als ehrenamtlicher Feuerwehrkamerad  
in der Ortsfeuerwehr Renneritz
Am 28.03.2019 konnte unser Ehren-
kamerad Paul Rückwart aus Renneritz 
auf 60 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in 
der Feuerwehr zurückblicken. Deshalb 
hatten sich Ortswehrleiter Christian 
Rößner, stellv. Ortswehrleiter Silvio 
Appelt, der ehemalige Ortswehrleiter 
Gerd Müller und Stadtwehrleiter Sven 
Winterling es sich nicht nehmen lassen, 
den Kameraden Paul Rückwart gebüh-
rend zu ehren und ihm die Ehrennadel 
der Stufe 6 sowie einen gut gefüllten 
Präsentkorb zu überreichen. Orts- und 
Stadtwehrleitung bedankten sich für  
60 Jahre Dienst in der Freiwilligen Feuer-
wehr Stadt Sandersdorf-Brehna, Orts-
feuerwehr Renneritz und wünschten 
Paul alles erdenklich Gute und beste 
Gesundheit. Der Bürgermeister konnte 
aufgrund seines vollen Terminkalen-
ders nicht anwesend sein, liess aber 
beste Glückwünsche ausrichten. Um ein  
60. Jubiläum in der Freiwilligen Feuer-
wehr begehen zu können, muss man 
schon recht früh in die Feuerwehr 
eintreten, betonte Kamerad Winterling. 
Kamerad Rückwart begann im Jahr 
1959 seinen Dienst und ist heute noch 
stolz darauf, ehrenamtlicher Feuerwehr-
kamerad zu sein. Seit einigen Jahren 
gehört er der Alters- und Ehrenabteilung 
der Feuerwehr Renneritz an. Er ist gern 
unter den Kameraden, erzählte Kamerad 
Rückwart und ließ in gemütlicher Runde 
die Zeit noch einmal Revue passieren. 
Er sprach von Einsätzen, welche er 
als junger Kamerad gemeinsam mit 
anderen Kameraden gemeistert hat. 
Natürlich war es nicht immer leicht, denn 
die Feuerwehr Renneritz hatte zu jener 
Zeit kein Löschfahrzeug, sondern nur 
einen Tragkraftspritzenanhänger. Dieser 
musste auch schon mal mit Muskelkraft 
an die Einsatzstelle gebracht werden, 
denn ein geeignetes Zugmittel war nur 
selten schnell verfügbar. Das ist mit der 

modernen Technik von heute nicht zu 
vergleichen, fügte er hinzu. Es gab aber 
eine ganze Menge schöner Momente in 
den Reihen der Feuerwehrkameraden. 
So sprach er von Kameradschafts-
abenden, welche schon mal bis zum 
nächsten Morgen dauerten, von zahlrei-
chen Arbeitseinsätzen am Feuerwehr-
gerätehaus und im Ort Renneritz. Denn 
auch das bedeutet Kameradschaft. 
Diese wird in Renneritz immer noch 
ganz groß geschrieben. Stadtwehrleiter 
Kamerad Winterling bekräftigte, dass 
Kameradschaft was ganz Besonderes ist 
und sollte auch als was Besonderes in 
den Feuerwehren gelebt werden.
Eine Feuerwehr ist so wichtig wie das 
tägliche Brot, da sind sich die Kame-
raden in Renneritz sicher! Nicht selten 
müssen Leben gerettet oder Sachwerte 
geschützt werden. Die Kameraden 
leisten eine Menge Arbeit und müssen 
dabei auch mal das Familienleben 
zurückstellen, wenn sie zum Beispiel 

zu Ausbildungen oder gar zu den zahl-
reichen Einsätzen fahren. Die Sirene in 
Renneritz ist in den letzten Jahren recht 
oft zu hören. Daher ist es wichtig eine 
starke Kameradschaft aufrecht zu halten 
und sie stetig zu vergrößern. Aber das 
mit dem Vergrößern ist so eine Sache, 
denn es fehlt an freiwilligen Kräften.
Am 25.05.2019 wird es einen Tag der 
offenen Tür in Renneritz geben, so dass 
hier die Möglichkeit besteht, sich über die 
Technik, dem Ausbildungs- und Einsatz-
dienst und der Kinder- und Jugendfeu-
erwehr Renneritz beraten zu lassen. Viel-
leicht wecken wir ja das Interesse, Mitglied 
der Feuerwehr Renneritz zu werden. Eins 
ist heute schon sicher, Kamerad Paul 
Rückwart wird an diesem Tag dabei sein. 
Kommen auch Sie ins Gespräch mit uns. 
Jeder findet bei uns den „richtigen“ Platz.

-Allzeit Gut Wehr-
Silvio Appelt
Stellvertretender Wehrleiter Renneritz
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Seniorenveranstaltungen

Treffen der Seniorengruppe Sachsen-Anhalt
Die Seniorengruppe traf sich am 26.03. wieder zum Bowling. Folgende Ergenisse 
wurden erzielt:
Frauen: Männer:
1. Ilse Seidel 366 Pin 1. Gerhard Müller 478 Pin
2. Erika Hagemeister 310 Pin 2. Klaus Düring 350 Pin
3. Christel Bernd 283 Pin 3. Joachim Hagemeister 339 Pin
4. Rosel Müller 211 Pin 4. Horst Albrecht 302 Pin
Am 9.4. im Zusammentreffen der Senioren, wurden Informationen zum Thema 
Kriminalprävention von Dieter Hesse aus dem Polizeirevier gegeben. Verschiedene 
hilfreiche Hinweise, wie zum Beispiel zu Anrufen mit Geldforderungen, Besuchen 
von angeblichen Polizisten und Rauschgift-Delikten wurden weitergegeben. Beim 
anschließenden Bowling wurden folgende Ergebnisse erzielt:
Frauen: Männer:
1. Erika Hagemeister 246 Pin 1. Horst Albrecht 310 Pin
2. Ilse Seidel 235 Pin 2. Joachim Hagemeister 282 Pin
3. Rosel Müller 218 Pin 3. Klaus Düring 274 Pin
4. Thea Albrecht 172 Pin

Klaus Düring
Seniorenbeauftragter der Stadt Sandersdorf-Brehna

Foto: Stefanie Rückauf

Kaffeenachmittag  
am 3. März
Die Seniorengruppe Heideloh wurde 
durch den Seniorenbeauftragten 
der Stadt Sandersdorf-Brehna, Klaus 
Düring, über Fragen hinsichtlich der 
Sicherheit informiert. Themen waren: 
Achtung Trickbetrüger, Enkeltrick, 
Haustürgeschäfte und Falsche Poli-
zisten. 
Angekündigt wurde auch die Veran-
staltung am 21.03. vom Weißen Ring 
mit Ehrengast Anne-Marie Keding, 
Justizministerin des Landes Sachsen-
Anhalt.

Klaus Düring
Seniorenbeauftragter 
der Stadt Sandersdorf-Brehna

Glückwünsche und Gratulationen

Moritz heißt der kleine Sonnenschein von Claudia Diener 
und Gunnar Otto. Er wurde am 2. Februar geboren. Die kleine 
Familie ist in Zscherndorf zuhause. Herzliche Glückwünsche 
und ein kleines Präsent überbrachten auch unser Bürger-
meister Andy Grabner und der Ortsbürgermeister Michael 
Aermes.

Herzliche Glückwünsche zur Geburt des kleinen Sascha am  
1. Februar übermittelten unser Bürgermeister Herr Andy 
Grabner sowie der Ortsbürgermeister der Stadt Brehna, 
Bernd Hubert. Die stolzen Eltern Stefanie Petzsche und Kevin 
Knobloch nahmen das Willkommensgeschenk gern entgegen 
und freuen sich auf die gemeinsame Zeit als kleine Familie.

meister Andy Grabner und der Ortsbürgermeister Michael Knobloch nahmen das Willkommensgeschenk gern entgegen 
und freuen sich auf die gemeinsame Zeit als kleine Familie.
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Sandersdorf-Brehna
Frau Doris Plaschnick am 27.04. zum 80. Geburtstag
Frau Edeltraud Pertermann am 29.04. zum 75. Geburtstag
Frau Janine Jeschek am 07.05. zum 70. Geburtstag
Frau Erika Kuhwede am 07.05. zum 85. Geburtstag
Herr Fritz Emmerich am 08.05. zum 80. Geburtstag
Frau Ilse Pannier am 09.05. zum 95. Geburtstag
OT Stadt Brehna
Frau Wilhelmine Harlak am 26.04. zum 95. Geburtstag
Frau Doris Oelschläger am 26.04. zum 70. Geburtstag
Herr Lothar Winkler am 26.04. zum 80. Geburtstag
Frau Ursula Hellriegel am 01.05. zum 85. Geburtstag

Herr Werner Haedicke am 03.05. zum 75. Geburtstag
Frau Adelheit Woetzel am 05.05. zum 70. Geburtstag
OT Ramsin
Frau Helga Schiller am 05.05. zum 85. Geburtstag
Frau Erika Henze am 06.05. zum 80. Geburtstag
OT Roitzsch
Frau Brigitte Meding am 06.05. zum 80. Geburtstag
OT Zscherndorf
Herr Walter Brämisch am 09.04. zum 80. Geburtstag
Frau Margot Köhler am 14.04. zum 85. Geburtstag
Frau Astrid Strobel am 24.04. zum 75. Geburtstag
Frau Inge Goldhagen am 25.04. zum 80. Geburtstag

Veranstaltungsplan

Dienstag, 30. April
18.00 Uhr
Ortschaftsrat Glebitzsch, Gemeindezentrum Glebitzsch, 
Mühlweg 1
Dienstag, 30. April
ab 17.00 Uhr
Walpurgisnacht in Renneritz
Dienstag, 30. April
ab 18.30 Uhr
Tag der offenen Tür an der Freiwilligen Feuerwehr in Roitzsch
Dienstag, 30. April
ab 20.00 Uhr
Evangelische Kirche Sandersdorf 
Liedermacher Bastian Bandt
Mittwoch, 1. Mai
ab 10.00 Uhr
Tag der offenen Tür an der Freiwilligen Feuerwehr in Roitzsch
Samstag, 4. Mai
ab 14.30 Uhr
3. Frühlingsfest in Köckern
Samstag/Sonntag, 4./5. Mai
3. Weinfrühling in der Ortschaft Stadt Brehna, Kirchenvorplatz

Montag, 6. Mai
18.00 Uhr
Haupt- und Finanzausschuss, Sitzungssaal des Rathauses San-
dersdorf-Brehna, Bahnhofstraße 2
Dienstag, 7. Mai
16.30 Uhr
Sprechtag Schiedsstelle, Sitzungssaal des Rathauses Sanders-
dorf-Brehna, Bahnhofstraße 2
Mittwoch, 8. Mai
18.00 Uhr
Wirtschafts-, Bau-, und Ortschaftsausschuss, Sitzungssaal des 
Rathauses Sandersdorf-Brehna, Bahnhofstraße 2
Donnerstag, 9. Mai
18.00 Uhr
Stadtrat, Sitzungssaal des Rathauses Sandersdorf-Brehna, 
Bahnhofstraße 2
Samstag, 11. Mai
ab 14.00 Uhr
Maibaumfest in Ramsin, Dorfplatz

AnzeigenAnzeigen
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Nummern für den Notfall
03493 513150 Rettungsleitstelle

Ihre Nummer für alle Fälle! Hier erreichen 
Sie die Rettungsleitstelle Bitterfeld, die alles 
Weitere in die Wege leitet.

110 Polizei-Notruf
112 Feuerwehr und Rettungsdienst
116117 Ärztliche Bereitschaft
03493 301-0 Polizeirevier Bitterfeld
03494 31054 Frauennotruf
0361 730730 Giftnotruf
0800 1110111 Telefonseelsorge
03493 330177 Envia M Stromstörungsdienst
0180 22009 MITGAS Bitterfeld Gasstörungsdienst

Apotheken-Notdienstplan
Freitag 26.04.2019 Sittig-Apotheke, Wolfen
Samstag 27.04.2019 Adler-Apotheke, Jeßnitz
Sonntag 28.04.2019 Nord-Apotheke, Wolfen
Montag 29.04.2019 Löwen-Apotheke, Bitterfeld
Dienstag 30.04.2019 Avie-Apotheke, Muldes-

tausee/Muldenstein; Löwen-
Apotheke, Zörbig

Mittwoch 01.05.2019 Stadt-Apotheke, Bitterfeld
Donnerstag 02.05.2019 Hufeland-Apotheke, Roitzsch; 

Turm-Apotheke, Gräfenhai-
nichen

Freitag 03.05.2019 Turm-Apotheke, Wolfen
Samstag 04.05.2019 Sittig-Apotheke, Bitterfeld
Sonntag 05.05.2019 Sittig-Apotheke, Sandersdorf-

Brehna; Linden-Apotheke, 
Gräfenhainichen

Montag 06.05.2019 Apotheke am Kornhausplatz, 
Bitterfeld

Dienstag 07.05.2019 Robert-Koch-Apotheke, 
Wolfen

Mittwoch 08.05.2019 City-Apotheke, Wolfen
Donnerstag 09.05.2019 Marienapotheke im Zentrum, 

Sandersdorf-Brehna; Glück-
Auf-Apotheke, Zschornewitz

Freitag 10.05.2019 Flora-Apotheke, Bitterfeld

Sandersdorf

Zörbig

Wolfen

Pouch

Und bald auch in

Für unsere neue Sozialstation  
in Pouch suchen wir noch  

Pflegefachkräfte! 
 

Bewerben Sie sich  
jetzt online unter  

bewerbung@diakonie-wolfen.de!

Wir wachsen
und haben noch freie Kapazitäten!

In unseren Sozialstationen in Sandersdorf, Zörbig und Wolfen gibt es wieder freie Plätze. In der 
häuslichen Krankenpflege sowie in unseren Tagespflegeinrichtungen freuen sich unsere Mitarbeiter 
auf Sie und helfen Ihnen gerne weiter. Ihr Pflegedienst mit Herz ist in allen drei Stationen für Sie da.

In unseren Tagespflegeeinrichtungen können Sie Ihren Alltag in Gemeinschaft verbringen.  
In Zörbig und seit 01. Januar 2019 auch in Sandersdorf!

Im Alter allein? Das muss nicht sein!

www.diakonie-altenhilfe.info
Zörbig: 034956 2033-8Sandersdorf: 03493 887-49 Wolfen: 03494 79965-55

weitere Veranstaltungen

Beratungssprechtag der Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Thema: Förderanreize für Unter-
nehmen in Sachsen-Anhalt!
Die regionale Wirtschaft lässt sich durch 
einen Investitionszuschuss stärken. 
Vor allem kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) erhalten durch das 
Programm „Gemeinschaftsaufgabe 
zur Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“(GRW) gezielt 
Anreize. Attraktiv ist das Programm 
auch im gewerblichen Tourismus. Das 
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen, schafft neue und sichert 
vorhandene Arbeitsplätze.
Gefördert werden können Investitionen 
in Sachanlagen und Lohnkosten (bis 
zu 15 % der festgesetzten Lohnkosten 
bei mindestens 36.000 € brutto/Jahr) 
bei einem Mindestinvestitionsvolumen 
von 30.000 €. Mit Hilfe des Zuschusses 
können die KMU in neue Wirtschaftstä-
tigkeiten, in die Änderung ihres Produk-
tionsprozesses oder in den Ausbau ihrer 
Produktionskapazitäten investieren.

Alle Fragen rund um die Förderung 
beantworten Ihnen die Experten der 
Investitionsbank kostenfrei am 2. Mai 
2019 in den Geschäftsräumen der EWG 
Anhalt-Bitterfeld mbH in der Andre-
senstraße 1a in Wolfen (TGZ Bitterfeld-
Wolfen) statt.
Eine vorherige Anmeldung ist notwendig. 
Die Terminvergabe übernimmt die 
EWG Anhalt-Bitterfeld, Telefonnummer 
(03494) 638366 oder per E-Mail unter 
info@ewg-anhalt-bitterfeld.de.

Besuchen Sie uns im Internet

wittich.de



UK Schwimmbadtechnik GbR
•	Schwimmbecken
 von preiswert bis exclusiv
•	Überdachungen
•	Folienschweißen
•	Wasserpflegemittel	und	Zubehör

Leipziger Str. 28 (bei SELDERS) · 04509 Delitzsch 
Tel. (03 42 02) 3 62 22 · Fax 3 62 27 

Internet: www.uk-Schwimmbadtechnik.de
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Informieren Sie sich über unsere
aktuellen Sonderangebote!

GLASEREI

24h Notdienst:  0172-984 95 25

Ilona Brandt  & 

Roland Thürmann
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 Reparaturverglasung
 Glas & Spiegel nach Maß
 Fenster & Türen mit 
    Aufmaß und Montage
 Bleiverglasung
 Reparatur- und 
   Einstellarbeiten an 
   Fenster, Türen und 
   Rollläden
 Schaufenster 
 Fensterbänke

Wolfen
Büro, Werkstatt, 
Ausstellung 
Thalheimer Str. 59b 
06766 Wolfen
Tel.: 03494 / 500671

Brehna
Büro, Buchhaltung 
Quetzer Weg 6a

Frühlingsaktion:

Eingangstüren nach

Maß in Meisterqualität!

Bauen, Wohnen & 
RenovieRen

Tipps füR ihR zuhauseTipps fü

Bestattungshaus Sandersdorf
06792 Sandersdorf, Hauptstraße 26
Tel.: 0 34 93 / 51 43 50
Bestattungshaus Bitterfeld
06749 Bitterfeld, am Friedhof
Friedensstraße 41 c, Tel.: 0 34 93 / 37 00 
Bestattungshaus Raguhn
06779 Raguhn, Am Werder 1
Tel.: 03 49 06 / 3 00 00

Schröter Bestattungen
Ein offenes Ohr - Eine helfende Hand - Ein Zeichen des Vertrauens

Eine würdevolle Bestattung muss nicht teuer sein!

Walther-Rathenau-Str. 58 I OT Bitterfeld
03493 /82 47 59
Rathausstr. 47 I Raguhn-Jeßnitz
034906 / 32 69 51
www.antea-bestattungen.de

Rat und Hilfe
• Vorsorgeberatung
• Bestattungen aller Art
• Behördengänge
• eigene Trauerhalle

Tag & Nacht 

für Sie da 

schwerenschwerenschwerenschwerenschweren
StundenStundenStundenStundenStundenStundenStundenStunden

© Pixelio/Günter Havlena

Ein ewiges Rätsel ist das Leben –
und ein Geheimnis bleibt der Tod.

Rollläden schließen

Bei Dunkelheit die Rollläden schließen. Die Luft zwischen
Fenster und Rollladen wirkt als Wärmedämmung.

Anzeige
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Inh. E. Weiß · Teichstraße 31 
06800 Raguhn-Jeßnitz 

OT Altjeßnitz

Telefon 0 34 94 / 7 84 15
info@treppen-tueren-weiss.de
www.treppen-tueren-weiss.de

Fachmann vor Ort
• Haustüren /
   Innentüren
• Treppen aller Art
• Fenster, Rollladen
• Sonnenschutz
• Wintergärten /
   Terrassendächer
• Garagentore
• Insektenschutz
• Verglasungen aller Art

seit
1991

EXTREM 
GÜNSTIG

ONLINE 
DRUCKEN

www.LW-flyerdruck.de

Fotolia_48409297

Selber online buchen 
oder einfach Anfragen:

Tel.: 03535 489-166
kreativ@wittich-herzberg.de

Herzberger
01.05. bis 05.05.2019

Unsere                        in diesem JahrHighlights

Alle Veranstaltungen bei freiem Eintritt.                          Das komplette Programm unter www.tierparkfest-herzberg.de

Mittwoch, 01.05.2019
Stimmungsauftagkt mit „DJ Petschke“

Handgemachte Livemusik mit 
„Die Elsterbande“

Freitag, 03.05.2019

Die Rock ‘n‘ Roll-Überflieger: „Tom Twist“

Rock aus der Region mit „KRÄHE“

Samstag, 04.05.2019
SONGCONTEST in Herzberg - Die Chance 

zum neuen Bühnenstar

Partystimmung mit „Rosa“

Stimmung garantiert mit 
„MR. FEELGOOD“

Fotos: 

Künstler-

agenturen

Änderungen 

Änderungen 

vorbehalten! 

vorbehalten! 

vorbehalten! 

Foto: Markus Kämmerer

Donnerstag, 02.05.2019

Familientag mit Doppeldeckeraktion 
der Fahrgeschäfte 

und anderen Rabattaktionen

Sonntag, 05.05.2019
Unser Thementag: „Die Dinos sind los – 

Herzberg auf Saurierexpedition“

Stargast „Jay Khan“ – 
Ein Pop-Star goes Schlager
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Saisoneröffnung

A n s p r e c h p a r t n e r :
S c h w e s t e r  A n g e l i k a  L a h s e 
P f l e g e d i e n s t l e i t u n g

L i e s e l o t t e - R ü c k e r t - S t r .  3 2
0 6 7 9 2  S a n d e r s d o r f - B r e h n a

T e l e f o n :  0 3 4 9 3  5 1 4 0 9 9 0

E - M a i l :  i n f o @ c u r a c o r d i s . d e
I n t e r n e t : w w w. c u r a c o r d i s . i n f o

ura cordisCCura cordis

 

PflegeKonzept GmbH
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ZUFRIEDENHEITS

GARANTIE

Ta g e s p f l e g e 
L i e S E E l o t t e

wie immer ➠ zuverlässig ➠ vorteilhaft ➠ schnell
➠ auch samstags 8 - 12 Uhr ➠

Hydraulik-Sofortservice 
 ➱ www.FLTR.de
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